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Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
Wulke wokrjesne město Běła Woda 
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TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser e.V. 
Vorsitzenden Herrn Roland Pietsch 
Bautzener Str. 8 
02943 Weißwasser/O.L. 
 
 
 
 
 
Nutzungs- und Hygieneregeln  
bei Öffnung der Schulturnhallen für den Vereinssport 
 
Sehr geehrter Herr Pietsch, 
das Sächsische Kabinett hat mit der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) vom 3. 
Juni 2020 weitere Lockerungen der Beschränkungen im Öffentlichen Leben zur Vermeidung der Ansteckung mit 
dem Coronavirus beschlossen. Hierzu zählt auch die Öffnung der Sportstätten mit den entsprechenden Anord-
nungen von Hygieneauflagen laut Allgemeinverfügung zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes vom 4. Juni 
2020, AZ.: 15-5422/22. 
Darin sind im Punkt 12 die Hygieneregeln für Sportstätten, Fitness- und Sportstudios sowie Tanzschulen  
wie folgt festgelegt: 
 

• Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler, Tänzer bzw. Tanzpaare hängt von der jeweiligen Sport-
art ab, muss die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Metern während des Trainings 
ermöglichen und ist im Konzept der Sportstätte bzw. Einrichtung abzubilden. 

• Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich, zu achten. 
• Mannschaftssportarten sind erlaubt. Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche 

Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist auf zusätzliche kör-
perliche Kontakte (gemeinsamer Torjubel u.ä.) zu verzichten. Bundesländerübergreifende Wettkämpfe 
sind nicht statthaft. 

• Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen den Spielern erfordern oder 
betonen) ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren. 
Bundesübergreifende Wettkämpfe sind nicht statthaft. 

• Es besteht in den Sportstätten bzw. Einrichtungen keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 
Während der Trainingszeit ist das wiederholte Auf- und Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckungen zu 
unterlassen, da dadurch eine höhere Infektionsgefahr entsteht. 

• Die Öffnung der Tanzschulen ist erlaubt für den Einzelunterricht und für feste Paare (d.h. keine Kurse 
mit wechselnden Partnern) sowie Solotänzer. Tanzlehrer bzw. –Assistenten dürfen gemeinsam tanzen. 
Extrakurse für Risikogruppen (z.B. Seniorentanz) sollten nicht angeboten werden. 

• Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten. 
Unter diesen Bedingungen ist auch die Öffnung von Umkleiden und Duschen möglich. Möglichkeiten 
zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssig-
seife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern. Elektrische Händetrockner sind weniger geeignet, 
können aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut sind. 

• Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen. 
• Nach Möglichkeit sollte die Bezahlung per Überweisung erfolgen und der Tresen mit Schutzvorrichtun-

gen (z.B. Acrylglasscheiben) versehen werden. 
• Sportstätten, Fitness- und Sportstudios sowie Tanzschulen dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zu-

schauer, Begleitpersonen usw.) geöffnet werden. Sportveranstaltungen mit Publikum sind untersagt. 
 
 
 
 

Weißwasser, den   05.06.2020 
Referat:    Bau 
Sachgebiet:   Sportstätten  
Bearbeiter:    Madeleine Skubich 
Telefon:   03576 265 427 
Telefax:    03576 265 402 
Aktenzeichen:  564.1   
(bitte stets angeben) 




	TSG.Corona.Schulturnhallen
	SCAN-FBIII1978_000

